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1977 12 02 

Regierungsvorlage 

Bestandteile der Regierungsvorlage sind auch die in den Art. 1, 2 und 4 genannten Anlagen 1 
bis 5, v()~ deren Vervielfältigung und Verteilung gemäß § 23 Albs. 2 Geschäftsordn:ungsgesetz Ab
stand genommen worden ist .. 

Die gesamte. Vorlage liegt jedoch in der Parlamentsdirektion zur Einsichtnahme auf. 

Vertrag 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den Ver
lauf der gemeinsamen Staatsgrenze im Grenz
abschnitt "Dreieckmark-Dandlbachmündung" 
und in einem Teil des Grenzabschnittes 
"Scheibelberg-Bodensee" sowie über Befug-

nisse der Grenzkommission 

DER BUNDESPRKSIDENT DER REPUBLIK 
öSTERREICH 

und 

DER PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

in dem Wunsch, den Verlauf der gemeinsamen 
St-aatsgl"enze im Grenzahschnitt "Dreieckmark
Dandlbachmündung" im Sinn des Artikels 2 Ab
satz 2 Ziffer 1 des Vertrages vom 29. Feber 1972 
zwischen der Republik österreich und der Bun
desrepublik Deutschland über die gemeinsame 
Staatsgrenze (im folgenden "Vertrag vom 
29. Feber 1972" genannt) neu festzulegen, den 
Grenzverlauf im Teilabschnitt Inn des Grenz
abschnittes "Scheibelberg-Bodensee" klarzustellen 
sowie Befugnisse der nach Artikel 19 des Ver
trages vom 29. Feber 1972 be,stellten Grenz
kommission zu regeln, sind übereingekommen, 
einen Vertrag zu schließen, und haben zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
den ao. und bev. Botschafter 

Herrn Dr. Wilfried G r e cl I e r 

der Präsident der Bundesrep~blik Deutschland 
den Staatssekretär des Auswärtigen Amts 

Herrn Dr. Walter Geh I hof f 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
VoLlmachten folgendes vereinbart: 

Artikell 

(1) Der Verlauf ,der Staatsgrenze zwischen der 
Republik österreich und der. Bundesrepublik 
Deutschland wird im Grenzabschnitt "Dreieck
mark-Dandlbachmündung" durch die Beschrei
bung der Staatsgrenze (Anlage 1), d'as Koordi
natenverzeichnis der Grenzzeichen (Anlage 2) 
und durch die Grenzkarte im Maßstab 1 : 2 000 
(Anlage 3 - vierzig Kartenblätter) bestimmt. 

(2) Die im Absatz 1 genannten Anhgen bilden 
in ihrer Gesamtheit das Grenzurkundenwerk für 
den Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbach
mündung". 

Artikel2 

Die Gebietsteile, die infolge der durch Arti
keilAbsatz 1 fest.geIegten Anderungen des 
Verlaufes der gemeinsamen Siaatsgrenze dem 
anderen Vertragsstaat zufallen und ein Flächen
ausmaß von insgesamt je 3 234 m2 haben, sind 
in den beigeschlossenen 25 Situationsplänen im 
Maßstab 1 : 500 dargestellt und hinsichtlich ihres 
Flächenausrnasses in den zugehörigen Flächen
~erzeichnissen ausgewiesen (Anlage 4). 

Artikel3 

(1) Die Gehietsteile, die der Republik öster
reich zufallen, gehen mit dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages in das Eigentum der Republik öster
reich (Bund) über. 
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2 746 der Beilagen 

(2) Die Gebietsteile, die der Bundesrepublik 
Deutschland zufallen, gehen mit dem Inkraft
treten dieses Vertrages in das Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschland über. Ausgenommen 
hiervon ist der zwischen den Gl'1enzpunkten 
N 153 und N 158 der Seknion III liegende Ge
bietsteil mit dem Flächenausmaß von 642 m2 , 

der im Situationsplan Nr. 25 mit der Nr. 15 
bezeichnet ist. Die an diesem Gebietsteil beste
hende Dienstbarkeit einer Hochspannungsleitung 
sowie die bestehenden Eigentumsrechte und 
anderen privaten Rechte bleiben gewahrt: 

(3) An den Gebietsteilen, die den Vertrags
staaten zufaUen, erlöschen alle bestehlenden pri
vaten Rechte; dies gilt nicht für den im Absatz 2 
Satz 2 genannten Gebietsteil. Der Vertragsstaat, 
innerhalb dessen Hoheitsgebiet sich die Gebiets
teile vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
behrrden, wird den bisher B,erechtigten eine ange
messene Entschädigung in Geld gewähren, soweit 
dieser Vertragsstaat deren Ansprüch'e nicht ander
weitig abgilt. Gegen den Vertragsstaat, dem 
Gebietsteile zufallen, bestehen keine Entschädi
gungsansprüche. 

(4) Haben in einem Gebietsteil, der dem ande
ren Vertragsstaat zufällt, Wasser1eitungs-, Was
sernutzungs- oder Fischer,eirechte bestanden oder 
sind solche Rechte im Zug der Vorbereitung des 
Gebietsüberganges abgelöst worden, so wird 
dieser Vertragsstaat bemüht sein, daß dem bisher 
B,erechtigten erforderlichenfalls ein entsprechen
des Nutzungsrecht eingeräumt wird; dies gilt 
auch zu Gunsten des bisherigen Eigentümers 
eines Gebietsteiles, der im Zeitpunkt des Eigen
tumsüber.ganges (nach Absatz 2 Satz 1) oder 
der Eigentumsübertragung (im Zug der Vorbe
reinung des Gebietsüberganges) auf dem betref
fenden Gebietsteil eine Wasse!1leitung hatte oder 
sonst Wasser genutzt hat. ' 

(5) Zum Ausgleich dafür, daß der im Ab
satz 2 Satz 2 genannte Gebiet'Steil nicht 'in das 
Eigentum der Bundesrepublik Deutschland über
geht, z3ihlt die Republik österreich Innerhalb 
von drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages 1 000 DM (eintausen'd Deutsche' Mark) 
an die Bundesrepublik Deutschland. 

Artikel4 

(1) Im Teila:bsclmitt Inn der Sektion I des 
Grenzabschnittes "Scheibelberg-Bodensee", ver
läuft die Staatsgrenze 

vom Grenzpunkt Nr. 129 gera,dlinig in Rich
tung zum Weiser Nr. 129 bis zum Schnitt 
dieser Ge'radenmit dem Talweg des Flusses, 
von da ab im Talweg flußiufwärts bis zu 
seinem Schnitt mit der Geraden zwischen dem 
Weiser Nr. 1 (Süd) am rechten Ufer des Inns 
und dem Grenzpunkt Nr. 1 der Sektion II und 

von da ab gera,dlinig zum Grenzpunkt Nr. 1 
der Sektion H. 

(2) Die Vertragsstaaten verstehen unter dem 
Ta,lweg im Sinn des Absatz:es 1 die kontinuierlich 
verlaufende Verbindungslini,e der jeweils tiefsten 
Punkte der Flußsohle. Als Flußsohle gilt die 
zwischen der, unteren Begl1enzung der beider
seitigen Uferböschungen lliegende Fläche. 

(3) Die Staatsgrenze folgt allen natürlichen 
und künstlichen Veränderungen des Talweges, 
soweit dieser innerhalb der Flußsohle verbleibt, 
wie sie im "Plan des Teilabschnittes Inn" im 
Maßstab 1: 5 000 (Anlage 5 - sechs Blätter) 
festgelegt ist. In diesem Plan ist auch die Lage 
der im Absatz 1 genannten Grenzpunkte und 
Wei~er dargestellt. 

Artikel5 

Die in den Artikeln 1, 2 und 4 genannten 
Anlagen sind Bestandteile dieses Vertrages. 

Artikel6 

Die Vertragsstaaten sind sich darüber einIg, 
daß mit Ausnahme der in den Situationsplänen 
(Anlage 4) dargestell1)en Grenzänlderungsstrecken 
durch das im Artikel 1 Abs·atz 2 genannte Grenz
urkundenwerk die bei Inhafttreten dieses Ver
trages geltende Staatsgrenze nicht geändert wer
den soll. Sofern Abweichungen dies,es Grenzur
kundenwerkes von der bei Inkrafttreten dieses 
Vertrages geltenden Staatsgrenze festgestellt 
werden, werden die Vertragsstaaten Verhand
lungen mit dem Ziel einer entspl1ech·enden Ände
rung des Grenzurkundenwerkes aufnehmen. 

Artikel7 

Die nach Artikel 19 des Vertrages' vom 
29. Feber 1972 bestellte ständige gemischte 
Grenzkommission ist im Rahmen ihl1er Auf
gabe auch befugt, den R'egierungen' der Ver
'tragsstaaten erforderlichenfalls Grenzänderungen 
vorzuschlagen. Dies gilt insbesOn'del'e auch für 
die Ausarbeitung des für den Grenzabschnitt 
"Sch,eibelberg-Bodensee" vorgesehenen neuen 
Gl'enzurkundenwerkes (Artiikel 2 Absatz 2 Zif
fer 3 und Artikel 29 des Vertrages vom 29. Fe
ber 1972). 

Artikel8 

Die Bestimmungen des Vertrages vOm 
29. Feber 1972 bleiben unberührt; Artikel 6 > 

Absatz 1 ist jedoch für die Gewässer, in,die durch 
Artikel 1 Absatz 1 des vor1~egenden Vertrages 
die Staatsgrenze verlegt wird, mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß für die Erhaltung der Lage 
dieser Gewässer der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Vertrages gilt. 
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Artikel9 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Aus
legung und die Anwendung dieses Vertrages sind 
die Best'immungen des Artikels 32 des Vertrages 
vom 29. Feber 1972 anzuwenden. 

Art i k el 10 

Dreser Vertrag ist unkündbar. Der Artikel 7 
dieses Vertrages tr,itt jedoch in dem Zeitpunkt 
außer Kraft, in dem Artikel 19 des Vertrages 
vom 29. Feber 1972 außer Kraft tritt. 

Artikel 11 

Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages ver
lieren die mit ihm in Widerspruch stehenden 
Bestimmungen älterer Verträge, insbesondere 

1. des Vertrages zwischen ihrer kaiserlich
königlichen apostolischen Maj'estät und dem 
Fürstbischof von Passau "wegen reciprocir
lich·er Abtretung quoad ius suprematus eini
ger dies- und jenseitiger Landes-Bezirke" 
vom 25. Oktober 1765 und 

2. der Beschreibung der neuen Landesgrenz
Ausmarkung zwischen dem Erzherzogtum 
Österreich ob der Enns und dem Hochstift 
Passau vom 21. November 1765 

ihre Gültigkeit. 

Ar tik e I 12 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin. 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Regierung der Repu
blik Österreich innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages eine gegenteilige 
Er klärung gibt. 

Artikel13 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden sollen so' bald WIe 
möglich in Wien ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertr.ag tritt am ersten Tag des 
dritten dem Austausch der Ratifikationsurkun
den folgenden Kalendermonats in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag unterzeichnet und mit 
Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Bonn, am 20. April 1977 
in zwei Ursch6ften in deutscher Sprache. 

Für die Republik Öster:reich: 

Gredler m. p. 

Für die Bundesrepublik 
, Deutschland: 

. Gehlhoff m. p. 

Erlä uterungen 

I. Allgemeiner Teil 

I. Der am 20. April 1977 unterzeichnete Ver
trag zwischen der Republik Österreich und der 
Bundes,republik Deutschland Üiber den V,erlauf der 
gemeinsamen Staatsgrenze im Grenzabschnitt 
"Dreieckmark-Dandelbachmündung" und in 
einem Teil des Grenzibschnittes "Scheibelberg
Bodensee" sowie über Befugnisse der Grenzkom
mission hat gesetlZändernden bzw. gesetz,eser
gänzenden Inhalt und bedarf daher gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch 
den Nationalrat. Der Abs. 1 d~s Art. 1 und 
derArt. 4 sind iilberdies veI1fassungsändernd hzw. 
verfassungsergänzend und daher nach Art. 50 
Abs. _;3 B-VG ausdrücklich als "verfassungsän
dernd"z,u bezeichnen. 

Ferner sind innerstaatlich nach Ar,t. 3 
Abs. 2 B-VG ,für die in den Art. 1 und 4 verein
barten Geibietsänderungen ,Üibereinstimmende Ver
fassungs~esetze des Bundes und des betroffen'en 

Landes Oberösterreich bzw. Tirol erforderLich. 
Der Entwurf eines entsprechenden Bundesverfas
sungsgese.tzes wird von der Bundesregierung 
gleichzeitig mit der gegenständlichen Regierungs
vorlage dem Nationalrat ,zur verfassungsmäßigen 
Behandlung vorgelegt. Die' Oberösterreichische 
und die Tiroler Landesregierung haben bereits zu
gesichert, die Reg,ierungsvorlage eines entspre
chenden Landesverfassungsgesetzes im Landtag 
einzubringen. 

AUe Bestimmungen des gegenständlichen Ver
trages fügen sich in die bestehende österreichische 
Rechtsordnun'g ein, sodaß eine spezielle Trans
formation nicht er<for,derlich ist. 

II. Die ,fünf Anlagen zum Vertrag sind sehr 
umfangreich; ihre Kundmachung ~m Bundesge
setlzblatt würde daher nicht nur dieses überaus 
belasten, sondern auch durch ,die Reproduktions
kosten 'dem Bund einen wirtschaftlich nicht ver-
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tretbaren Mehraufwand verursachen. Auch den 
Beziehern ,des Bundesgesetzblattes würden Mehr
~osten entstehen. 

setzt. Diese bestehen jewdls aus einer tabellari
schen "Beschreibung der Staatsgrenze mit ~oordi
natenverzeichnis" und einer Grenzkartle in einem 
,dem Gelände und ,der VerbaJuung ,des betrdfenden 

Nach Al't. 49 Ahs. 2 ,B-VG ,in der Fassung b ch . ch d ß b 
des BGBL NI'. 105/1972 kann anläßlich .der· Ge- Grenzar s mttes entspre en en Ma sta 

h 
. (Art. 2). 

ne iffilgung von Staatsverträgen gemäß 
Art. 50 ,B-VG ,der Nationalrat beschiließen, daß Die Entwürfe für diese Grenzurkundenwerke 
·der Staatsvel'trag oder einzelne g'enau bezeichnete waren von der "Gemischten öSDerreichisch
Teile des Staatsvertrages nicht im ,ß·undesgesetz- bay,erischen Grenzkommission" (GöibGK) wälh
,blatt, sondern in anderer zweckentsprechende~,rend ihrer Tätigkeit in den Jahren 1953 bis 
Weise kundzumachen sind. Mi,t Rücksicht auf den 1969 ve1"faßt worden. Die GöhGK hatte wohl 
Umfang und die technische Ges~altung der Ver- auch für den 1"und 42 km 1aIligen Grenrza1bschnitt 
tragsanlagen sowie die ,damit ver1bundenen Re- "DreieckJffiark~Dandlbachmündung" den Entwurf 
produktionsschwierigkeiten und -kosten sollte eines neuen Grenzurkundenwerkes zum über
von dieser MögIichkeit Gelbra.uch·gemach,t w'erden wieg,enden Telil ausgearbe~tet, diese Anbeiten aber 
und ,da;her ,der Nationalrat einen Beschluß gemäß aus fo}.genden Gründen nicht abschließen können: 
Art. 49 Abs. 2 B-ViG fassen. An Stelle der Ver- In diesem Grenubschnitt· wird nach dem 
lau~barung im B,undesgesetzbllatt schlägt ·die GDenzur:kundenwe1"k vom Ja.hre 1~10 ,die Staats-
Bundesregierung ,für die Anlagen folgende ~und- grenze streckenweise durch die Mitte' kLeiner oder 

. machungsweise vor: kleinster WasserIläufe lbestliJmmt. Anvielen Stellen 
Die Kundmachungder Anla;gen 1 bis 5 zum derartiger Wasserläufe wurden aber seit 1910 

.gegenständIichen Vertrag .zwischen der Republik durch künstliche Eingriffe Lageverändemngen 
österreich und ,der Bundesrepllblik Deutschland bewirkt, denen nach dem Grundsatz des Völker
hätte dadurch ZlU elifolgen, daß sie für die Dauer gewohnheitsrechtes, daß bei derartigen Folge
der Geltung des Vertrages zur öff·entlichen Ein- wirikungen der ,gegebene Verlauf der Staats
sicht während der Amtsstunden aufgel.egt werden, ,g·renze unlberührt Me.iJbt, die Sta .. tsgrenze nicht 
und zwar: . ,gefolgt ist. Die an diesen Stellen nunmehr auf 

dem Trockenen verLaufende und somit in der 
1. aUe genannten Anlagen beim Bund,esaint für Natur nicht mehr ersichtliche Grenzlinie müßte 

Eich- und Vermessungswesen ,und überdies ent&prechend ,der uI1I)1itteLbar vor dem künst-
2. ,die Anlagen 1 bis 4 heim Amt der Ober- 'Lichen Eingriff ,gCJgebenen Lage des Wasserlaufes 

österreichischen Landesregierung und beim venmarkt werden. Da dieser a.ber Meine und 
Vermessungsamt RJohrbach, unregelmäßige Windungen auf,wies, hätte eine 

3. die Anj:a~e 5 beim Amt ,der Tiroler Landes- solche Vermarkung \Zu einer kaum zu vertreten
reg>ierung und heim V,ermessungsamt Kuf- den Häufung von Grenzs~einen geführt. Soweit 
stein. ferner die. nach dem Grenzurkundenwe~k VO!lll 

Jahre 1910 grenzbestimmenden Wasserläufe bis

III. Zur Vorgeschichte und ZUlffi Inhalt des Ver
trages .ist auszuführen: 

1. Der Vertrag 'zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrepllblik Deutschland vom 
29. Fabel' 1972 über die gemeinsame Staatsgrenze 
(BGBII. NI'. 490/1975 - im folgenden Stamm
vertrag genannt), der amI. OktJober 1975 'in 
Kralt :ge~reten list, regelt nicht nur eingehend die 
Vet1messung ul)-d VermarkWlg der (ohne Boden
see) ·784 km langen österreichisch-deutschen 
StaatsgreJlJze sowie ,den Schutz und die Sichtbarer
haltung der zwischenstaatlichen Grenzzeichen 
(Abschnitte II ibis IV), sondern Ib11i.ngt auch in 
seinem .A1bschn:itt I wesentliche Bestimmungen 
über den Grenzverlauf selbst. Insbeson'dere hat 
der VertrJig die ,für die Gnenza.hschnitte ~,Donau", 
"Innwinkel", "Inn", "Salzach" (hier nur für den 
Stauhereichdes Innkraftwenkes Simbach-Braun

. au), "Saalach" und "Saa1ach-ScheibeLberg" mit 
HiLfe neuzeitlicher Aufn.ohmemethoden (u. a. 
durch Einsatz der Luftlphotograrnmetrie)' ver
faßten neuen Grenzurkundenwerke in Kraft ge-

her weder durch plötzLich na.türliche noch durch 
künstliche Eingl'iffe v,erändert w:01''den sin,d, fällt 
wohl ihre heutige ;Mittellinie mit der Grenzlinie 
zusammen. Allerdings !handeIlt es ~ich hiebei oft 
um kleine Rinnsa'Le, die vielfach schon hei gerin
gen äußeren Anlässen ihren Verlauf erihebEch ver": 
ändern oder sich bei dem stallenweise sumpfigen 
Gelände verästeln oder in solchem Gelände auch 
zeitweise ganz verschwinden. Si,e sind also nicht 
geeignet, die Staatsgrenze in der erforderlichen 
Eindeutigkeit und örtlichen El1kennbarkeit zu 
hestimmen. 

Die GöbGK hatte schLießlich anläßI~ch der Be
arbeitung des geg,enständlichen Grenzabschnittes 
festgestellt, ,daß in 'zehn Fällen Unklarheiten über 
den Verlauf der Staatsgrenze ,bestehen. Diese Un
klarheitenbeziehen sich jeweils auf den über
g,ang von der trockenen ger,adlinigen in die nasse 
bewegliche Grenze und haben nur ein gering
fügiges Ausmaß . 

Die GöhGK hat in 'aUen diesen Fällen 
wohl Vorschläge Ifüreine neue eindeutige Grenz
ziehung eral'lbeitet, gaeichzcit~g jedoch davon Ab-
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stand genommen, mit diesen Ände'l'ungen den 
Entwurf des neuen Grenzurkundenwerkes .fertig
z,uslleHen. Denn erifahningsgemäß nehmen die 
zwischenstaatlichen Verhan1dlungen Ülber 'derartige 
- wenn auch nur ,gel'ingf.ügige Grenzkorrekturen 
- geraume Zeit in Anspl'uch. Die GöhGK war 
a,ber der Ansicht, daß durch die ,P,ert~gstenurig des 
Grenzurkundenwerkes ,für den Gr·enzahschnitt 
"Dreieckmark.,Dandbbachmündun,g" .das Inkraft
treten der ü'brigen bereits erwäJhnten Grenzur
kundenwer;ke nicht hinausgezögert werden soHte. 

Dieser Ansicht haben sich auchd~e beiden 
l~egierungsdelega<tionen angeschJlossen, die über 
den Albschl'llß des St;v!Dffiveruages verhandelten. 
Es wurde ,daher im Art. 2 ,Albs. 2 Z. 1 jenes 
Vertr;vges die B-estimmung aulflgenommen, daß di.e 
Vertragsstaaten vorsehen "für ,den Grenzabschnitt 
,Dreieckmark-Dandlbacha:nündung' ,die hinsicht
lich des VenlauJes der Staatsgrenze geltende Rege
lung ·durch einen neuen Vertrag zu ,ersetzen, dem 
ein für diesen Grenza:bschnitt noch ,zu erstellendes 
Grenzurkundenwerk beizugeben ist". 

Die heiden Verhandlungsde1egaüonen h;vben 
im p.unkt IV ihrer Niederschrlft vom 3. Feher 
1971 vereinbart, mit der Erstellung des neuen 
Grenzurkundenwerkes nicht ers,t nach Inkraft
treten des Vertrages über die gemeinsame Staats
grenze, sondern sobald wie möglich zu beginnen. 
Weiters wurde vorgesehen, daß jede Seite zur 
Vorbereitung und Durchführung dieser Arbeiten 
eine Expertendellegaüon 'besteHt. 

Di,e be{den Expertendeliegationen haben in der 
Folgezeit die Ar'beiten, der GöbGK ,fortgesetzt 
und ·den Entwul'lf des neuen Grenzurkunden
werkes unter Berücksichtigung der notwendigen 
Grenzändemngen fertiggesteUt sowie 25 Si,tua
tionspläne über die ]m Bereich der 21 Grenzände
rungsfäHen auszutauschenden Gehietsteile ver
faßt. Demnach werden r 'vom österreich,ischen 
Hahei,ts.gebiet 132 und vom deutschen Hoheits
gebiet 139 kleine und kleinste Gelbi,etsteille (u. zw. 
nur Teile von Grundstücken) abgetrennt. Diese 
Gebietsteile sind unibewohnt und haben auf j:eder 
Seite ein Gesamtflächenausmaß von 3 234 m2• 

o:n Innshl"uck geführt. I.n der österreichischen Dele
gation waren a:uch· die vom Vertr:\jg herührten 
Länder Oberösterl"eich und Til'\ol vel"treten. 

H. Besonderer Teil 

Zu Art. 1: 

Der Vertlauf der Staatsgrenze im Grenzab
schnitt "nreieckmal1k-D;vndLbachrrnündung" ist 
der:zeitdurch folgende Grundtag,en bestimmt: 

a) Vertrag zwischen Ihrer kaiserlich-könig
lich aposwIischen Majestä·t und ·dem 
Fürstbischof von Passau "wegen recipro
cirlicher Abtretung quoad ius suprematus 
einiger dies- und jenseitiger Landes-Bezirke" 
vom 25. Oktober 1765; 

b) Beschreibung der neuen Landesgrenz-Aus
markung zwischen ,dem Er,zher,zogtum 
österreich ob der Enns und dem Hoch
süft Passaude dato Stift Engels7:dlden 
21. November anno 1765; 

c) Plan und 13eschre~bung der Landesgrenze 
zwischen Oberösterreich und Bayern aus 
dem J aJhre 1910, genehm~t mit dem Pro
tokoll vom 16./20. Ok'llober 1911 der 
Hoheitskommission behufs endgü.ltiger 
Festsetzung der hayer.-österr. Reichsgrenze 
zwischen den BezJirksäintern WioHstein un·d 
Wegsehehd ,.und dem Ipdlitischen Bezirk 
Rohnbach vom sog. Dreieckmark auf dem 
Plöckenstein bis zur Einmündung des 
Dand'Lbaches in die DonaJu einschließlich 
der dem Plan und der Beschreibung z.u
grunde liegenden Handrisse und Koordi
na ten verzeichnisse. 

. Die unter lit. c genannte Dokoumentati·on, ,deren 
staatsvertragEche Sank-tionierung der Erste Welt
krieg verhind,erte, bildet - mit Ausnahme der 
noch bei Art. 2 im ein~elnen zu behandelnden 
21 Gl'enzänderungsstrecken - die Grundla,ge für 
·das neue Grenzul'kundenwerk, das aus einer Be
schreibung ·der Staatsgrenze, einem Koordinaten
verzeichnis und einer Grenzkane im Maß
stab 1 : 2 000 besteht. Der gegenständliche Grenz
albschnitt ibleilbt weiterhin in die Sektionen I bis 
III unterteilt. Auch die Numerierung der Grenz-

2. Bei dem gegebenen ,Anlaß soll weiters ver-. zeichen wurd'e grundsätzlich nicht verändert. 
traglich der Verhuf der ·etwa13,4 km langen 
Staa,tsgrenze im Inn :zwischen Kufstein und Die Gr,enrzbeschreibung (Anflage 1) enthält in 
Wind&hausen {Sektion I . des Grenzabschnittes tabellarischer Form und in der der Durchn'llme
"Scheibdberg-Bodensee") Uargestellt {Art. 4) und fi.erung der Grmzzeichen entsprechenden Reihen
die nach Art. 19 des Sta,rrumvertrages bestellte' ,folge Angahen über Type und Standort eines 
Grenzkommission ermächtigt werden, erforder- jeden Grenzzeichens sowie die W.ortbeschreubung 
lichenfa,Lls den Regierungen ,der Vertrags staaten des Grenzverlaufes von einem Grenzzeichen zum 
Grenzänderungen v,oI'Zuschlagen (Art. 7). nächsten. 

Aus Gründen der besseren übersicht und der 
3~ Die Verhandlungen über den vorliegenden besseren Iprak,tischen Handhabung rwurden die 

Vertrag haben eine österreichische und eine deut- .Koordinaten der Grenzzeichen nicht in die 
sehe Delegation vom :18. bis 21. Juni 1974 in Grenzbeschreibung aUlfgenommen, sondern in 
Regensburg und vom 19. bis 22. November 1974 einem eigenen tabellarischen Verzeichnis (An-
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lage 2) in den Gauß-Kruger-Systemen M 31 0 

östlich Ferro (österreichisches staatliches System) 
und L 0 - 12 0 östlich Greenwich (deutsches 
staatliches System) ausgewiesen. Die Koordinaten 
der Grenzzeichen in den Selktionen I und II wur
.den im österreichischen staatlichen System berech
net und in das deutsche staadiche System umge
formt; in der Sektion In geschaJh es 'umgekehrt. 
Die Koordinaten für das Steinpaar, das das Ende 
der Sekt~on II und .gleichzeioig den Beginn der 
Sektion III mankiert, wurden in beiden Systemen 
unmitteLbar bestimmt. 

Im Auftrag der GöbGK wurden in den Jahren 
1963 bis 1965 sämtJliche Uf'ellbruchpunkte der 
Gewässer ~m gegenständlichen Grenzaibschnitt ver
messen. Die rund 18 000 Detailpunkte wurden im 
Gauß-Krüger-System M 31 0 festgelegt. Die in der 
Grenzkarte dar,gestellten Grenzgewässer sind mit 
diesen Koordinaten kartiert worden. Wegen der 
Beweglichkeit der nassen Gl"enze wur.de jedoch 
dav·on aibgesehen, die Koordinaten dieser Punkte 
in ·das Koordinatenverzeichlliis des Grenzurkun
denwerkes einzubezi'ehen. Sie werden bei den bei
derseitigen Vermes'sungsverwaltungen verwahrt. 

Nach einem .Beschluß des GöbGK sollte die 
Grenzkarte !im Maßstab 1 : 2 000 {Anlage 3) ur
sprünglich in 35 nach Norden orientierten Rah
melllblättern im Format 625 mm X 500 mm her
ge~tellt werden. Die beilden EJCpertendelegationen 
sind jedoch aus Gründen ,der Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit von diesem Format ab
gegangen und halben veranlJaßt, daß die einzeln·en 
KartenbläHer (insgesamt 40) jeweils nach dem 
Grenzvedauf orientiert und entsprechend der 
Normung für technische Pläne auf das Format 
580 mm X 297 mm eingeschränikt .wurden. (Dieses 
Format ermöglicht eine Faltung auf ,das Format 
A4.) 

Der Grenzkarte iiegen eLie Erlgebnisse .zugrunde, 
welche die in den Jahren 1960 bis 1966 im A uf
trag der GöbGK durchgeführte Neuvermessung 
des Grenzalbschnittes "DreieckJmal'k-Dandlbach
mündung"ellbrachten. Die 21 Grenzänderungs
.strecken ·wurden im Jahre 1972 vermessen. 

In der Grenzkarte sind neben der Srouation 
·.des Grenzverlaufes und der Standorte der Grenz
zeichen mit ihrer Bezeichnung in einem Adjazenz
streifen ,"on etwa 50 m beiderseits des Grenz
verlaufes aUe topographischen wichtLgen Einzel
heiten (Straßen, Wege, Gewässer, Brücken, Ge
bäude u.a.) dargestel!1t. Außel'dßm sind in di,esem 
Bereich die ,Polygonpunkte mit ihren Numm~rn 
eingetragen. 

Soweit Art. 1 Abs. 1 - was noch bei Art. 2 
zu 'erörtern is,t - Ändel'ungen der Staatsgrenze 
bewirkt, bedeutet er nach Ansich,t der Bundes
regierung auch eine Änderung des Art. 3 
Abs. 1 BOI VG, der einen ,bestimmten Gebietsum
fang alls gegeben voraussetzt. Die in Rede stehende 

Vertragsbestimmung ist daher nach Art. 50 BOI VG 
als verfassungsändernd zu behandeln und aus-
drücklich als solche ~u bezeichnen. . 

Lm .übrigen aber ~dIldurch Art. 1 Abs. 1 der 
Verlauf der österreichisch-deutschen Staatsgrenze 
,im Grenzabschnitt "Dreieckimal'k-Dandlbachmün
dung" authentisch· festgestellt werden. Dies ist 
daher nach Ansicht der ißtundesregierung als eine 
authentische InterpretaJÜon des Art. 3 Abs. 1 des 
BOI VG anzusehen. Da alber vellfassungsgesetzl:iche 
Vorschriften nur durch den Venfassungsgesetz·· 
geber selbst in aLlgemein verbindLicher Weise aus
gelegt werden können, ist der Albs. 1 des Art. 1 
als verfassungser,gänzend aruzusehen und dement
sprechend zu ,behandeln (vgl. Art. 1 des Vertrages 
zwischen der Republ~k österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschalt ,Ülber den Ver
'lauf der gemeinsamen Sta:l!tsgrenze vom 
20. Juli 1970, BGBl. Nr. 331/1972, und die dies
bezüglichen Ausführungen in der betreffenden 
R~ierungsvorl:age - 146 der ;Bei!lagen ,Zu den 
steno PrOlo des Naüonalratesder XIII. GP). 

Zu Art. 2: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil dieser Erläute
rungen erwähnt wurde, hat die ehemalige GöbGK 
für die FälHe, in denen entweder wesentliche Ver
änderungen a·uf Grund "On künstlichen Ver
legungen des Gewässers eingetreten sind oder aer 
Verlauf der die StaatsgDenze Wldenden Gewässer 
unklar geworden ist, V;orschlä.ge für eine neue, 
eindeutige Grenzziehung erarbeitet. Die bei den 
Expertende1egacionen haben diese Änderungs
vorschläge im Gelände hegutachtet und nach eini
gen kbänderungen und Ergänzungen als für die 
eindeutige Erkenn:barkeit des Gl'enzv,edaufes not
wendig erachtet. 

Zu den einzelnen Grenzänder.ungsvorschlägen 
ist zu bemerken: 

1. Der Knderungsfal1 Nr. 1 (Situationspläne 
Nr. 1 bis 4) bezieht sich auf die Grenrzstrecke 
in der Sektion I VOlll Gr·e~punktt N 9 bis z,um 
Grenzpunkt N 36 1 (zirka 1 km). Nach dem 
Grenzul'kundenwerk 1910 veriläuft die Staats
grenze in diesem Teil in ,der Mitte des Gegen
baches. Der Gegenbach verlläuft in dieser Grenz
strecke in grobem GeliöH .Zum Teil nicht sichtbar 
oder stark verästelt, sodaß der Grenzverlauf 
stellenweise nicht mehr eindeutig erkennbar ist. 

Um die eindeutige Brkenn1barkeit. des Grenz
v·erlaufes zu gewährleisten, soll die Staats.grenze 
kÜlllftig zwischen den- vermarkten Grenz;punkten 
geradlinig verlau:fen, wie dies im Gegenbach ober
ha~b des Grenzpunktes N 9 :bereits der Fall ist. 
Die neue GrenzLinie schmiegt sich dem Verlauf 
des Gegen'baches möglichst an. 

2. Der Änderungsvorschil<1ig Nr. 2 (Situations
p~an NI'. 5) lbetrifft den tBereich in der Sektion I 

746 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



7 46 der Bei:lagen 7 

beim Grenzpun1kt N 52/4 und erstreckt sich auf 
zir;ka 20 m. Nach dem GUW 1910verl;fuft die 
Staatsgren<ze in :der Mitte des Finstel'baches. Lm 
gegenstän,dlichen Uereich ist der Verhu<f des 
Baches teils verästelt, teils nicht sichtlbar. 

Um die eindeutige ,Elikennbankeit des Grenz
verlaufes ,zu gewähr11eisten, soll dieStaatsgrenze 
künftig über den Grenzpunkt N52/4 geradlinig 
verlaufen. 

3. Der Xnderungsfall Nr. 3 (Situationsplan 
Nr. 6) bezieht sich auf eine Grenzstrecke in der 
Sekti'on I zwischen den Grenzpurrkten N 88 und 
N 93 (zirka 150 m). Nachdem GUW 1910 ver
läu!ft die Staa,tsgrenze in der Mitlte ,des Finster
baches. Im gegenständl:ichen Bereich wurde der 
Bachverilauf von den beiderseitigen Anliegern zur 
besseren Bewirtscha,ftung der Ufergrundstücke 
korrigie1"t; der vorherige Bachverila!U.f ist in diesem 
Abschn:itt in der örtlichkeit nicht mehr ersicht
lich. 

Um die ein'deutige Erkennbark<eit des Grenz
verbufes wiederherzusteHen, son die Staatsgrenze 
in die Mitte des Ikorrigiernen Finsteribaches ge-
le,gt werden. ' 

4, Der Änderungsfall Nr .. 4 (Situationsplan 
Nr.' 7) bezieht sich auf eine Grenzstrecke in der 
Sektion TI Ziwischen den Grenzpunkten N 5 
und N 8 (zirka 40 m). Nach dem GUW 1910 
vertläUiftdie Staatsgrenrze ,inder Mitte des Oster
baches. Im gegenständlichen Bereich 'Wurde der 
Ostel'bach v.on den beiderseitigen' AnIiegern zur 
besseren Bewil'tschaftung der Ufergrundstücke 
korr~giert; der vorherige Bach>:"erlauf ist nicht 
mehr sichtbar. Um die eindeutige Erkennbarkeit 
des Grenz'verlbufes wiederherzusteHen, soll die 
Staatsgrenze in die MiIJte des korrigierten Oster
baches gelegt werden. 

5. Der ÄnderungsfaH Nr. 5 (Situationsplan 
Nr. 8) berzieht sich auf ,die Grenzstrecke in der 
Sektion II zw,rschen den GrenzpUinkten N 16 
und N 22 (zirka 230 m). Nach dem GUW 1910 
verläuft die Staatsgrenze in der Mitte des Oster
baches. Im gegenständlichen Bereich wurde der 
Osterbach von den beiderseitigen Anl,iegern zur 
besseren Bewirtschaftung der Ufer,grundstücke 
korrigiert. Um die eindeutige Erkennbarkeit des 
GrenzverJaufes wiederherzuste1len, soU die Staats
grenze ,in die Mitte des korrigierten Osterbaches 
gelegt wer,den. 

6. Der ÄnderungS/fall Nr. 6 (Situationsplan 
Nr. 9 bezieht sich auf die Grenzstrecke in der 
Sektion II beim' Grenzpunkt N 52 (zirka 80 m). 
Nach dem GUW 1910 verläulf.t die Staatsgrenze 
in diesem Tea in der Mitte des Ostertbaches. Der 
Verlauf des Osterbaches wurde im gegenständ
lichen Bereich zur besseren Bewirtschaftung der 
Anrainergrundstücke korrig,iert. Der vorherige 
Verlauf des Baches ist nich,t mehr el'kenrrbar. Um 

die eindeuüge Erkenn:barkeit des Grenzverlaufes 
wiederherzustellen,soll ,die Staat~grenze in die 
Mitte des kortLgierten Osterbaches ver:1egt 
werden. 

7. Der Änderungsfall Nr. 7 (Situationsplan 
Nr. iO) betrifft den Bereich der Seküon III beim 
GrenZJpunikt H 2 (zirka 25 m). Nach dem 
GUW 1910 v,erläUif.t die Staatsgrenze in diesem 
Teil in ,der Mitte des Schinde1baches. Im gegen
ständlichen Bereich wurde 'eine ursprüngliche 
SchileHe des Baches durch einen natü1'lichen Durch
riß ahgeschnitten und der allte Zustand nicht 
wiederhergestellt. Nach allgemein anerkannten 
Grundsätzen des Völkerrechtes ist die Staats
grenz'e dieser plötzlichen Veränderung des Bach
bettes nicht gefolgt. 

Um die ein'deutige Erkennbarkeit des Grenzver- , 
laufes zu gewährleisten, soll die Staatsgrenze 
künftig in der Mitte des derz,eitigen Bachbettes 
verlaufen. 

8. Der Änderungs.fall Nr. 8 (Situationsplan' 
Nr. 11) betrifft die Grenzstrecke in ,d,er Sektion In 
ab Grenzpunkt H 18 zirb 70 m nach Norden. 
Nach dem GUW 1910 verläuft die Staats: 
grenze in' diesem Teil in der Mitte eines Wasser
gra:bens. Im gegenständlichen Bereich wurde der 
Wasser,graben von den beiderseitigen Anliegern 
zur besseren Bewirtschaftung der Ufergrund
stücke korrigiert. Der vorherige Verlauf des 
Wassergrabens ~st in der örtlichkeit nicht mehr 
ersichtlich. Um die eindeutige Erkennharkeit des 
Grenzverlaufes wiederherzusteillen, soll die Staats
grenze in di.e Mitte des korrigierten Wasser
grabens gelegt werden; 

9. Der Änderungfall Nr. 9 (Situationspläne 
Nr. 12 und 13) bezieht sich auf die Grenzstrecke 
in der Sekti,on III zirka 150 m westlich vom 
Grenzpunkt H 21 (insgesamt ,zirka 5QO m). Nach 
dem GUW 19.10 verläuft die Staatsgrenze in 
diesem Teil in der Mitte des Höllmühlbaches. Der 
HöllmuhLbach wurde im gegenständlichen Bereich· 

. zur bess'eren Bewirtschaftung der Ufergrund
stücke korrigiert. Der vorherige Baclwerlauf ist 
in der örtlichkeit nicht mehr 'Cl'kennhar. 

Um ,die ,eindeutige El'kenn:bal'keit des Grenz
verrlaufes wiederherzusteHen, soH die Staat&grenze 
in die Mitte ,d,es korrigierten Bettes des Höll
müh1baches gelegt werden. 

10. Der ÄnderungsfaU Nr. 10 (Situationsplan 
Nr. 14) betrifft die Grenzstrecke in der Sektion III 
bei Grenzpunkt N 59/2 und erstreckt sich -auf 
zirka 15 m. Nach ,d'ern GUW 1910 verläuft die 
StaatsgreIlJZe in diesem Teil in der Mitte des 
Linderubaches. Im gegenständlichen Bereich wurde 
eine ursprüngliche Schleife ,des Baches durch einen 
natürlichen Durchriß atbgesdmitten und der alte 
Zustand nicht wiiederhergesteblt. Nach den ahlge-
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mein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechtes 
ist die Staatsgrenze dieser plötzlichen Verände
rung des Bachbettes nicht gefdlgt. 

Um die eindeutige Er,kennbarkeit des Grenz
verlaufes Zu gewähr,leisten, soll die Staats grenze 
künfüig in der Mitte des derzeitigen Bachbettes 
verlaufen. 

11. Der Knderungsfa~l Nr. 11 (Situationsplan 
Nr. 15) hezieht sich auf die Grenzstrecke in der 
Sektion IU vom Grenzpunkt N 59/4 bis zum 
zirka 100 m enufernten Grenzpunkt N 61. Nach 
dem GUW 1910 verläuft die Staatsgrenze in 
diesem Teill in der Mitte eines 'Grabens. Der 
Graben ist im gegenständlichen Bereich stark ver
wachsen und nicht eindeutig erkennbar. 

Um die ,eindeutige Erkennbarkeit des Grenz
verlaufes zu gew~hrleisten, sOill die Staatsgrenze 
in diesem TeiL 'Zwischen den vermarkten Grenz
punkten in enger Anllehnung an den Verlauf des 
Graibens geradlinig verlaufen. 

12. Der Knderungsfall Nr. 12 (SituationspIan 
Nr.16) betriff,t die Grenzstrecke in der Sektion III 
vom Grenzpunkt H 25 his zum Grenzpunkt 
N 64/4 (zirka 130 m). Nach dem GUW 1910 
verläuft die Staatsgrenze in diesem TeiJ in der 
Mitte eines Wassergrabens. Der Wassergraben ist 
in dem sumpfigen Quellgebiet nicht eindeutig 
erkennbar. 

Um die eindeutige Erkennharkeit des Grenrz.ver
laufes zu gewMlfleisten, soill die Staatsgrenze 
künftig zwischen den Grenzzeichen in enger An
lehnung an den Ver'\a.uf des Wassergrabens ge
radlinig verlaufen. 

13. Der KnderungsJall Nr. 13 (Situationsplan 
Nr. 17) schließt nach einer bereits geradllinigen 
Grenzstrecke von z'trka 19 m an den Knderungs
vorschlag NI'. 12 an und' ,betrifft die Grenz
strecke in ·der Sektion !II vom Grenzpunkt H 26 
bis zu:m Grenzpunkt H 27 (,zirka 180 m). Nach 
dem GUW 1910 verläuft die Staatsgrenze in 
diesem Teil inder Mitte eines Wassergrabens. 
Der Wassergraiben ist in dem sumpfigen Que1ll
gebiet nicht eindeutig erkennbar. 

Um die eindeuoige Erkennbarkeit des Grenz
verlaufes herzusteLlen, soll die Staatsgrenze 
künftig zwischen den Grenzzeichen gerfldlinig 
verlaufen. 

14. Der Knderungsfall Nr. 14 (Situatiomplan 
Nr. 18) hetrifft die Grenzstrecke in der Sektion ur 
vom Grenzpunkt H 28 bis Zum Grenzpunkt 
H29 (zirka SOm). Nach dem GUW 1910 verläuft 
die Staatsgrenze in diesem Teil in der Mitte eines 
WassergraJbens. Im g,egenständIichen Bereich wur
den einige Schleifen auf zir;ka 50 m Länge des 
Wassergrabens durch natürliche Durchrisse abge. 
schnitten und der ursprüngliche Zustand nicht 
wiederhergestel'lt. Nach den allgemein anerkann-

ten Grundsätzen des Vo1kerrechtes ist die Staats
grenze diesen plötZlichen Veränderungen. des 
GraJbens nicht gefolgt. 

Um die eindeulJ1ge Erkenlllbarkeit des Grenz
verlaufes zu gewährleisten, soM die Staatsgrenze 
künftig in der Mitte des deI1zeitigen Wasser
grabens verlaufen. 

15. Der Knderungsfall Nr. 15 (Situationsplan 
N r. 19) betrifft die Grenzstrecke in der Sektion IH 
vom Grenzpunkt H 31 bis zum Grenzpunkt 
N 66/6 (zirka 240 m). Nach dem GUW 1910 ver
läuft die Staatsgrenze in diesem Te~l in der Mitte 
eines WassergraJbens. Der Wassergraben ist in 
diesem Bereich nicht mehr eindeuüg erkennbar. 

Um die einwandfreie Erkennbarkeit des Grenz
verlaufes zu gewä,hrleisten, soll die derzeit his 
.zum Grenzpunkt H 31 zwischen den vermarkten 
Grenzpunkten bereits greadlinig verlaufende 
Staatsgrenze in gleichet:. Weise his zum Grenz
punkt N 66/6 weitergeführt werden. Sie paßt sich 
aber dem denzeitigen Vertlauf des Wassergrabens 
eng an. 

16. Der Kndemngsfall Nr. 16 (Situationsplan 
Nr. 20) betrifft ,die Grenzstrecke ,inder Sektion III 
vom Grenzpunkt N 110 bis zum Grenzpunkt 
N 111 (zirka 90 m). Nach de~ GUW 1910 ver
läuft die Staatsgrenze ,in diesem Teil in der Mitte 
eines Wassergrabens. Vor dem Grenzpunkt N 110 
und nach dem Grenzpunkt N 111 ·ist die Grenze 
zwischen den einzelnen Grenzpunkten .geradlinig 
festgelegt. Der Wassergraben zwischen. dem 
Grenzpunkt· N 110 und dem Grenzpunkt N 111 
wurde von den Anrainern zur bessreren Bewirt
schaftungder Grundstück,e korrigtiert. Der vor
herige VerlaUlfdes Grabens ist in der örtlichkeit 
nicht mehr erkennibar. Die Staatsgrenze soU daher 
zwecks eindeut~ger Erkennbarkeit nun auch 
zwischen den Gren,zpunkten N 110 und N 111 
über einen Zwischenpunkt geradlinig in enger An
lehnung an die MittJeil'.linie des korrigierten 
Grabens verlaufen. 

17, Der Knderun,gshll Nr. 17 (Situationsplan 
N r. 21) bezieht sich auf die zirka 80 m hnge 
Grenzstrecke in der Sektiion ur vom Grenzpunkt 
H 44 bis zum Grenzpunkt· H 45. Nach dem 
GUW 1910 verläuft die Staatsgrenze in diesem 
Teil in der Mitte eines Wass'ergraibens. Die Grenze 
ist vordem Grenzpunkt H 44 und nach dem 
Grenzpunkt H 45 zwischen den einze,Jnen Grenz
punkten geradlinig festgelegt. Die gegenständliche 
Grenzstrecke zw.ischen den Grenzpunkten H 44 
und H 45 verläuft in einem kleinen kaum er
kennbaren Graben in einem Hochwald. 

Um den Grenzver1lauf eindeut~g zu gestallten, 
soll künftig auch <dieses Grundstück über zwei 
Zwischenpunkte in enger AnleJhnung an den cier
zeitigen Verlauf des Gra:bens geradlinig festge
legt werden. 
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18. Der Än.derungsfaill Nr. 18 (Situationsplan 
Nr. 22) erstreckt sich aUlfeine Grenzstr;ecke von 
zirka 30 m in der Sektion III vom Grenzpunkt 
N 147 bis Z'Ultll Gren~punkt N 148. Nach dem 
GUW 1910 verläuft die Staatsgrenze vom Grenz
punkt N 147 gerad!Ji.n~g in Rlichtung ZUltll Gren·z
punkt H 49 in die Mitte des Neuwiesbaches. 
Durch die Anlage eines Vürflutgrabens entlang 
der Staatsgrenze. wurde J,ie Schleife des Neuwies
,baches in diesem Bereich abgeschnitten. Der vür
herige VerlaUlf des Baches ist nicht mehr erkenn
bar. Die Staat&grenze süll ·daher künftig v,om 
Grenzpunkt N 147 über den Grenzpunkt H 49 
geradlin1g in Richtung zum Grenzpunkt N 148 
in die Mitte des NeuwieSibaches verlaufen. Wei
ters süH 100 m den Neuwie:>bach albwärts die 
Staatsgrenze auf eine Länge vün 20 m in die 
Mitte des heutigen Bachibettes verlegt werden. 

19. Der Anderungsfalil Nr. 19 (Situatiünsplan 
Nr. 23) betr,ifft die Gren"strecke in der Sektiion III 
vüm Grenzpunkt N 148 bis zum Grenzpunkt 
N 150 (zirka 120 m). Nach dem GUW 1910 ver
l~uftdie Staats grenze in diesem Teil in der Mitte 
des NeuwieSibaches. Der Neuwiesbach hat sich im 
gegenständlichen Bereich zum Teil na'tünlich ver
lagert (Durchriß), zum Teil wur,de er im Zuge 
der FLurbereinigung Güttsdürf begradigt. 

Um die eindeutige Erkennbarkeitder Staats
grenze zu gewährleisten, ~üll die Staatsgrenze in 
die Mitte des neuen B'ettes des NeuWliesbaches 
venlegt wer.den. 

, 20. Der Änderungsfall Nr. 20 (Situatiünspläne 
Nr. 24 und 25) betrifft den Grenzv,erlauf in der 
Sektiün III vüm Grenzpunkt N 158 bis zum 
Grenzpunkt N 170 (zirka 400 m). NaCh dem 
GUW 1910 verläuft die Staatsgrenze vüm Grenz
punkt N 158 über die Grenzsteine N 159 bis 
N 171 am Rande des gekrümmt verlaufenden 
Weges zur Dandlbachschlucht; zwischen den 
zirka 2'0 bis 30 m voneinander entfernten Gren.z
steinen bildet der Rand des Weges die Staats
grenze. 

Um die eindeutig erkennbare Grenzlinie zu 
erreichen, süll künftig die geradlinige Verbin
dung der Grenzpunkte vüm Grenzpunkt H 51 
über die Grenzpunkte N 159 bis N 171 zum 
Grenzpunkt N 158 die Staatsgrenze bilden. Die
ser vürgeschlagene Grenzverlauf schmiegt sich 
eng an den bisher die Staatsgrenze bildenden 
Wegrand. ' 

21. Der Änderungsfall Nr. 21 (Situationsplan 
Nr. 25) ist deshalb erforderlich, weil die bisher 
behandelten Gr·enzänderungen bewirken würden, 
daß vün 'der Bundesrepublik Deutschland, an die 
Republik Österreich Gebietsteile von insgesamt 
3234 m2, an die BRD aber nur 'Gebietsteile vün 
insgesamt 2 592 m2 fallen würden. Damit ein 
Flächenausgleich der auszutauschenden Gebiets
teile erzielt wird, wurde vün den beiden Exper
tendelegat,iünen nach Fühlungnahme mit den 

Grundstückseigentiimern eme weitere Grenzän
derung vürgesehen, wüdurch ein Grundstücks
teil von 642 m2 vom österreichischen Hoheits
gebiet der Bundesrepublik Deutschland zufällt. 
Dieser Grun,dstücksteil, der in der Sektiün 111 
zwischen den Grenzpunkten N 153 und N 158 
(ilJl Anschluß an die Grenzänderungsstrecke 
Nr. 20) liegt und im Situatiünsplan Nr. 25 
unter der Nr. 15 dargestellt ist, steht im grund
bücherlichen Eigentum österreichischer Staats
bürger. Er ist für den Flächenausgleich deshalb 
besünders geei'gnet, weil 'das auf der deutschen 
Seite angrenz'ende Grundstücke im Eigentum der
selben Persünen steht. Diese haben sich mit der 
Verlegung der Staatsgrenze ausdrücklich für ein
verstanden erklärt. 

Zum exakten Nachweis ,der, einzelnen auszu
tauschenden Gebietsteile und ihres Flächenaus
maßes wurden insgesamt 25 Situaoiünspläne im 
Maßstab 1: 500 verfaßt (Anlag·e 4). In jedem 
der nach dem Grenzverlauf ül'ientierten Situa
tiümpläne (Fürmat 580 mm X 297 mm .oder 
210 mm X 297 mm) ist der Verlauf der derzeit 
gültigen und der vorgesehenen neuen Grenzlinie 
eingetragen. Die einzelnen Trennstücke, die 
durch die bestehende Gr,enzlinie und durch die 
vürgeschlagene neue Grenzl,inie gebildet werden, 
sind - für jeden Änderungsfall gesündert -
mit arabischen Zahlen fürtlaufend bezeichnet, 
wobei ·die vün der Republik Osterreich 'an die 
Bundesrepublik Deutschland fallenden Trenn
stücke ungerade Zahlen, die vün der Bundes
republik Deutschland an die Republik Osterreich 
fallenden Trennstücke gerade Nummern tragen. 

Die Flächenverzeichnisse enthalten - für jeden 
Grenzänderungsfall gesündert - die für die ein
zelnen Trennstücke ermittelten Flächenausmaße 
auf ganze m2• 

Zu Art. 3 Abs. 1 und 2: 

Die Gebietsteile, die auf Grund des vürliegen
den Staatsv,ertrages vüm Staatsgebiet des einen 
Vertragsstaates dem Staatsgebiet des anderen 
Vertragsstaates zufallen, soBen - vün einer 
nüch zu behandelnden Ausnahme abgesehen -
auch in dessen Eigentum übergJehen. Eine der
artige Regelung hat sich bereits bei den Ände
rungen der österreichisch-schweizerischen Staats
grenze bewährt, die auf Grund des Vertrages 
zwischen der Republik Osteneich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ver
lauf der gemeinsamen Staatsgrenze vüm 
20. Juli 1970, BGBL Nr. 331/1972, bewirkt 
würden sind (vgl. Art. 2 jenes Vertrages) und ist 
auch in dem am 26. Juni 1974 vüm Natiünalrat 
g,enehmigten Vertrag mit der Tschechüslow.a
kischen Sozialistischen Republik üiber die ge
meinsame Staatsgrenze vüm 21. DeZember 1973, 
BGBL Nr. 344/1975, vürgesehen. Denn eine ver
traglich'e Regelung, die das Eigentum an den dem 
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Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates zufallen
den Gebietsteilen unberührt läßt, macht zum 
Schutze der betroffenen Grundeigentümer und 
sonstigen Nutzungsberechtigten eine Fülle von 
komplizierten übergangsvorschriften, insbeson
dere auf den Gebieten des Grundbuchrechtes und 
des Abgabenrechtes, erforder1>ich. Weiters wird 
durch die vorgesehene Vorgangsweise jeder Seite 
die Möglichkeit gegeben, ·die übernommenen Ge
bietsteile den interessierten Eigentümern der an
grenzenden Grundstücke zu übereignen. Im 
Ergebnis würde damit die günstigste Lösung er
reicht, nämlich, daß das Eigentum der Anrainer 
an der Staatsg'renze endet. 

Allerdings Süll nach Abs. 2 Satz 2 der bereits 
beim Art. 2 (KnderungsfallNr. 21) erwähnte 
Gebietsteil mit dem Flächenausmaß von 642 m2 

nur in die Süuveränität, nicht aber auch in das 
Eigentum der BRD übergehen, weil er_ ,nur dem 
vollständigen Gebi,etsausgleich dient und - wie 
bereits erwähnt - dieselben Eigentümer hat wie 
das auf deutscher Seite angrenzende Grundstück. 
Mit dem Eigentum soUen auch andere private 
Rechte an dem in Rede stehenden Aus,gleichs
gebiet unberührt bIeiben. Da über diesen Grund
stücksteLl auf Grund einer im Grundbuch einge
tragenen Dienstbarkeit eine Starkstromleitung 
der Bayerischen Kraftwerke AG führt, wurde 
diese Dienstbarkeit im gegenständlichen Vertrag 
ausdrücklich für unberührt erklärt. 

Im Gegensatz zur BRD wurde auf der öster~ 
reichischen Seite davon Abstand g,enommen, daß 
der Bund die in das lastenfreie Eigentum der 
BRD übergehenden 132 kleinen und kleinst·en 
Grundstücksteile, die zusammen nur ein Flächen
ausmaß von 2 592 m2 haben und zumeist auch 
nur von geringer Bünität sind, den derzeitigen 
Eigentümern abkauft. Denn .der Verwaltungs
aufwand, der mit solchen Käufen sowie mit ',den 
zahlreichen Kn·derungen im Grundbuch und. in 
der Katastralmappe verbunden wäre, stünde in 
keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis 
zum Wert der einzelnen Grundstücksteile. Die 
Eigentümer haben aJber au~drücklich zugestimmt, 
daß diese Teile gegen angemessene Entschädi
gung seitens des Bundes durdl den vorliegenden 
Vertrag in das lastenfreie Eigentum der Bundes
republik Deutschland übergehen. 

Zu Art. 3 Abs. 3: 

1. Nach dem ersten Satz sollen -: von der 
bereits behandelten Ausnahme abgesehen - alle 
bisherigen privaten Rechte an den dem anderen 
Vertragsstaat zufallenden Gebietsteilen erlöschen; 
dies gilt vor allem auch für Pfandrechte und 
andere dingliche Rechte (wie z. B. Dienstbar
keiten), aber auch für Pachtrechte und der
gleichen. 

Was das Schicksal der öffentlichen Rechte be
trifft, die an ·den dem anderen Vertragsstaat 
zufallenden Gebietstei1en bestehen, so. wird nach 
einem aLlgemein anerkannten Grundsatz des Völ
kerrechts mit der Ausdehnung der territorialen 
Souveränität eines Vertragsstaates auf die ihm 
zufallenden Gebietsteile unmittelbar auch seina 
Rechtsordnung auf diese GebietstJeileerstred~t, 
während die Rechtsordnung des anderen Ver
tragsstaates ihre Geltung einbüßt. Damit erlö
schen aber alle bisherigen öffentlichen Rechte, 
ühne daß es einer ausdrücklichen Vertragsbe
stimmung bedürfte. So. tritt insbesündere an die 
Stelle des deutschen Bergrechts das österreichische . 
Bergrecht. Mineralische Rühstüffe in den der 
Republik Osterreich zufallenden Gebietsteilen 
werden daher vüm Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Vertrages an nachdem österreichismen Berg
gesetz 1975, BGBL Nr. 259, zu beurteilen sein. 
Damit hören in~besündere auch Eigentumsred1te 
der BRD an mineralischen Rühstoffen, 'die nicht 
mit dem Grundeigentum verbunden s·ind, auf wei
terzubestehen. Der.artige mineraLische Rohstüffe 
gehören dann, süweit sie nicht bergfrei üder bun
deseigen s,ind, zum Grund und Büden . .Entspre
chend werden auf die mineralischen Rühstüffe 
in den der BRD zufallenden Gebietsteile vom 
Inkrafttreten des Vertrages an die deutschen 
bergrechtlichen Vorschriften AnWJendung finden, 
~odurch jede rechtliche Grundlage für öster
reichische Ansprüche auf diese mineralischen 
Rohstüffe entfällt. 

2. Die Bestimmungen des zweiten und dritten 
Satzes Süllen einerseits verhindern, daß die von 
den Grenzänderung;en in ihren privaten Rechten 
betrüffenen Persünen (insbesündere die Eigen
tümer der an den Grenzänderungsstrecken lie
genden Grundstücke) einen Schaden erleiden, 
anderseits aber Entschädigungsansprüche dieser 
P.ersünen gegenüber dem übernehmenden Ver
tragsstaat ausschließen. 

Süweit österreichischerseits zwischen den Be
rechtigten im Sinne des Art. 3 Abs. 3 und dem 
Bund keine Vereinbarung über die Höhe der 
Gddentschädigung zustande kümmt, sind nach 
Art. 13 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 277/1925, für das "bei ,der Festset
zung der Entschäldigung zu beobachtende Ver
fahren" sinngemäß die Bestimmungen des Eisen
bahnenteignungsgesetzes 1954, BGBI. Nr. 71, 
anzuwenden. Dies bedeutet, daß in den Fällen 
der Nichteinigung das Bezirksgeticht, in dessen 
Sprengel das betrüffene Grundstück liegt, auf 
Antrag des Bundes üder, wenn dieser ,den Antrag 
nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkraft
treten des Vertrages stellt, auf Antrag des Be
rechtigten ,die Entschädigung nach den Grund
sätzendes Verfahrens außer Streitsachen fest
zustellen hat (§§ 23 und 24). 
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Zu Art. 3 Abs. 4: 

Soweit an den Gebietsteilen, die von einem 
Vertragsstaat an ,den anderen fallen, Nutzungs
rechte fremder Personen bestehen, erlöschen diese 
Rechte - von den im Abs. 2 letzter Satz behan
delten Ausnahmen abgesehen - mit -dem In
kra.fttreten des vorliegenden V,ertrages, und zwar 
gleichgültig, ob sie öffentlicher oder privater 
Natur sind. Von praktischer Bedeutung sind 
hiebei nur Wassernutzungs- oder Wasserleitungs
rechue und Fischereirechte. Zur Vermeidung von 
Härten soll sich daher der die Gebietstelle über
nehmende Vertragsstaat bemühen, daß derartige 
Rechte soweit erfoI'derlich und möglich den frü
heren Nutzungsberecht~gten wieder eingeräumt 
werden. Da die BRD ·das grundbücherliche Eigen
tum an den der &epublik Osterreich zufallenden 
Gebietsteilen bereits erworben und hiefür die ihr 
bekannten Nutzungsrechte Dritter abgelöst hat, 
soll die in Rede stehende Verwendungszusage 
auch für solche Personen gelten. Weiters war zu 
berücks'ichtligen, ,daß auch 'die Personen, die - sei 
es auf 'der österreichischen Seite unmittelbar vor 
dem Inkrafttreten des Vertrages, 'Sei es auf der 
deutschen Seite unmittelbar vor der Ablösung -
Eigentümer der Gebietsteile waren - darin 
möglicherweis.e eine Wasserleitung hatten oder 
sonstwie Wasser nutzten oder ein Fischereirecht 
besaßen. Es war daher die Verwendungszusage 
auch auf diese' Pesonen auszudehnen, um eine 
sachlich nicht gerechtfertigte SchlechtersteIlung 
gegenüber nutzungsberechtigten Dritten. zu ver
hindern. 

Der übernehmende Vertragsstaat ist nicht ver
pflichtet, die im Abs. 4 angeführten Nutzungs
rechte unentgeltlich einzuräumen. Es kann daher 
auch in den Fällen, in denen der Begünstigte 
nach Abs. 3 vom übergebenden Vertragsstaat 
eine Entschädigung erhält, keine ungerechtfer
tigte Bereicherung eintreten. 

Zu Art. 3 Abs. 5: 

Da nach dem bei den Abs. 1 und 2 Gesagten 
die Republik Osterreich um 642 m2 mehr an 
Grund zu eigen erwirbt als die ERD, ist es 
notwendig, hiefür einen Ausgleich in Geld vor
zunehmen. Der vereinbarte Betrag von 1 000 DM 
entspricht den Preisen, die für Grundstücke von 
gleicher Lage und Beschaffenheit ortsüblich sind. 

'Zu Art. 4 Abs. 1 und 2: 

Die derzeit für den Grenzabschnitt "Scheibel
berg-Bodensee" noch geltende "Revidierte Be
schreibung der Landesgrenze zwischen der gefür
,steten Grafschaft Tirol mit Voradberg und dem 
Königreiche Bayern" (Beilage E des Ergänzungs
vertrages vom 16. Dezember 1850 zum öster-

reichisch-bayerischen Grenzberichtungsvertrag 
vom 30. Jänner 1844) besagt, daß die Staats
grenze im Inn zwischen Kufstein und Wi?-ds
hausen vom "Talweg" .dieses Flusses gebIldet 
wird. Hingegen wiI'd in den tabellarischen Ver
markungsoperaten ("Beschreibung der Landes
grenze zwischen Ti:rol und Vo:arlberg und de~ 
Königreiche Bayern") über dIe erste und dIe 
zweite Sektion des Grenzabschnittes "Scheibel
berg-Bodensee" (Beilagen A und B des zitierten 
Ergänzungsvertrages von 1850) die "Mitte des 
Inn-Flusses" für maßgebend erklärt. Weiters 
bestimmte Art. XIV des zitierten Grenzberich
tungsvertrages von 1844 allgemein, daß unter' 
dem Begriff "Talweg" nicht nur bei ·der Leiblach, 
sondern auch bei "allen anderen Flüssen und 
Bächen des regulierten Gnenzzuges" die Mitte 
der grenzbestimmenden Flüsse oder Bäche" zu 
v,erstehen ist. Die systematisclie Stellung dieses 
Artikels im Vertrag läßt aber nach Ansicht der 
Bundesregierung offen, ob :die dort gegebene 
Definition des Begriffes "Talweg" tatsächlich 
auch für die in Rede stehende Grenzstrecke des 
Inns zu gelten hat, also ,der Verlauf der Staats
·O'renze durch eine ausgeglichene, fortlaufende 
Lnie, die von beiden Uferräriderndes Inns gleich 
weit entfernt ist, hestimmt wird (v gl. Art. 3 
Abs. 1 des Stammvertrages von 1972) oder aber 
ob hier unter dem Begriff "Talweg" im Sinne 
des Völkergewohnheitsrechtes die Mitte der tief
sten Schiffahrtsrinne zu verstehen ist. Auch die 
in den erwähnten Grenzbeschrei'bungen von 1850 
verwendeten Worte "Mitte des Inn-Flusses" 
können in den einen oder in dem anderen Sinn 
verstanden werden. 

Die beiderseitigen Wass·erbauverwaltungen ha
ben sich für die VeI'bindungslinie der tiefsten 
Punkte der Fluß sohle; also für die zweite An
nahme ausgesprochen, weil hiedurch sichergestellt 
ist daß die Grenzlinie nicht die Schotterbänke 
de~ Inns schneidet und da1durch die ungestörte 
Schottergewinnung durch. beide Vertragsstaaten 
behindert. Die beiden Regierungsdelegationen 
haben sich dieser Ansicht angeschlossen. Der 
Begriff "Talweg" wurde daher im Art. 4 des 
vorliegend,en Vertrages als "die kontinuierlich 
verlaufende Verbindungslrinie der t~efsten Punkte 
der Fluß sohle" definiert (Abs. 2). 

Der Abs. 1 des Art. 4 stellt den Verlauf der 
österreichisch-deutschen Sfaatsgrenze in der zur 
Debatte stehenden Strecke autlhentisdl fest und 
beinhaltet daher nach Ansicht der Bundesregie
rung gleichfalls eine authentische Interpretation 
des Art. 3 Abs. 1 B-VG. Die gegenständliche 
Bestimmung ist daher nach Art. 50 Abs. 3 B-VG 
als verfassungsändernd zu behandeln und aus
drücklich als solche zu bezeichnen, Auf Jie dies
bezüglichen Ausführungen zu Art. 1 Abs. 1 wird 
verwIesen. 
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Zu Art. 4 Abs. 3: 

Nach einem allgemein anerkannten Grundsatz 
des Völkergewohnheitsrechtes folgt die- durch 
einen Wasserlauf hestimmte. Grenze den 
allmählichen natürlichen Veränderungen 
dieses Wasserlaufes, soweit nicht staats-
vertraglich etwas anderes festgelegt ist 
(vgl. auch Art. 4 Abs. 3 des Stamm
vertrages). In der zur Debatte stehenden Inn
Grenzstrecke ist aber wegen der Eigenart des 
Flußbettes und der Wasserführung sowie wegen 
der Ausbaggerungen nicht immer eindeutig zu 
klären, ob eine Veränderung ·des Talweges als 
allmähliche natürliche, als plötzlich natürliche 
oder als künstliche anzusehen ist. Zur Vermei
dung solcher Unklarheiten soll daher die Staats
grenze jeglichen Veränderungen des Talweges im 
Inn folgen, soweit dieser T,aliWcg innerhalb der 
Flußsohle verbleibt, wie sie in dem den Vertrag 
als Anhge 5 beigeschlossenen Plan im Maßstab 
1 : 5 0.00 festgelegt ist. Damit ist sichergestellt, 
daß die Staatsgrenze nur solchen natürlichen oder 
künstlichen Veränderungen folgt, welche die der
zeit .bestehenden Flußdämme unberührt lassen, 
also relativ gering.fügig sind. 

Im Zeitpunkt des Inkrafttr.etens der öster
reichischen Bundesverfassung galt zwischen Oster
reich und dem Deutschen Reich der, allgemein 
anerkannte Völkerrechtsgrundsatz, wonach die 
durch Wasserläufe bestimmten Staatsgrenzen den 
allmählichen natürlichen Veränderung,en dieser 
Wasserläufe und nur solchen Veränderungen 
folgen. Das nunmehr vereinharte Abgehen von 
diesem die Grenze des Bundesg,ebietes und des 
Gebietes des Landes Tirol grenzbestimmenden 
Grundsatzes muß nach Ansicht der Bundesre
gi.erung als eine Gebietsänderung im Sinne des 
Art. 3 Abs. 2 B-VG und damit aber auch als 
eine Anderung des Art. 3 Abs. 1 B-VG angesehen 
werden (vgl. Art. 4 Abs. 1 und 2 des Stamm
vertrages und die diesbezügEchen Erläuterungen 
in der betreffenden Regierungsvorlage - 458 der 
Beilag,en zu den steno Prot. des Nationalrates 
XIII. GP). Die in Rede stehende Vertragsbe
stimmung muß daher gleichfalls als verfassungs
ändernd behandelt und ausdrücklich als "ver
fassungsändernd" bezeichnet werden. 

Zu Art. 5: 

Hier wird ausgesagt, daß die im Art. 1 ange
führten drei Grenzdokumente (Anlagen 1 bis 3), 
die zusammen das Grenzurkundenwerk für den 
GreITz~bschnitt "Dreieckmark-OandLbachmün
dung", weiters di,e im Art. 2 genannten 25 Situa
tionspläne über die in dies,em Grenzabschnitt 
auszutauschenden Gebietsteile samt Flächenver
zeichnissen (Anlage 4) und schließlich der dem 
Art~ 4 beigegebene "Plan des Teilabschnittes Inn" 
(Anlage 5) Bestandteile des gegenstän'dlichen Ver
trages sind. 

Zu Art. 6: 

Hier wird wie im Art. 34 Abs. 2 des 
Stammvertrages - der übereinstimmende Wille 
der beiden Vertragsstaaten festgehalten, daß 
durch das neue Grenzurkundenwerk für den 
Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbachmün
dung" der bei Inkrafttreten ,des vorliegenden Ver
trages in diesem Grenzabschnitt geltende Staats
grenzverlauf - abgesehen von den in den Si tu
ationsplänen (Anlage 4) dargesteLlten Grenzän
derungsstrecken - nicht geändert werden soll. 
Denn es darf nicht übersehen werden, daß auch 
in einem modernen Grenzurkundenwerk f.ehler
hafte Abweichungen von der geltenden Staats
grenze nicht zur Gänze ausgeschlossen werden 
können. Für den Fall der Feststellung solcher 
Fehler haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, 
Verhandlungen 'mit dem Ziel einer entsprechen
den Anderung -des Grenzurkundenwerkes auf
zunehmen. 

Zu Art. 7: 

Die nach Art. 19 des Stammvertrages bestellte 
Grenzkommission, der in der Hauptsache die 
Vermessung und Vermarkung der österreichisch
deutschen Staats grenze obliegt, soll durch den 
vorliegenden Vertrag ermächtigt werden, erfor
derlichenfalls den Regierungen der Vertrags
staaten Grenzänderungen vorzuschlagen. Es 
haben nämlich die an anderen Staatsgrenzen der 
Republik Osterreich gewonnenen Erfahrungen 
gezeigt, daß derartige Kommissionen ,immer wie
der mit Fragen von Grenzänderungen befaßt 
werden. Dazu kommt, daß diese Kommissionen 
alle vermessungstechnischen Unterlagen über den 
geltenden Grenzverlauf besitzen u'nd damit am 
ehesten in der Lage sind, zweckentsprechende 
Grenzänderungsvorschläge zu erstatten oder die 
Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der von 
amderen Stellen gemachten Vorschläge zu beur
teilen, weiters die vorgesehene neue Grenzlinie 
in der Natur abzustecken und bei den auszu
tauschenden Gebietsteilen einen exakten Flächen
ausgleich zu ermitteln. 

Im Art. 2 Abs. 2 Z. 3 des Stammvertrages 
haben die bei,den Vertragsstaaten vorgesehen, für 
den Grenzabschnitt . "Scheibelberg-Bodensee" das 
geltende Grenzurkundenwerk einvernehmlich zu 
erneuern. Der Entwurf für ,dieses Grenzurkun
denwerk ist gemäß Art. 29 des genannten Ver
trages von der Grenzkommission auszuarbeiten. 
Dies setzt aber voraus, daß der Verlauf der 
Staats grenze ,entsprechend .der Grenzbeschreibung 
im bereits genannten Grenzberichtigungsvertrag 
vom 30. Jänner 1844 im gesamten Grenzzug in 
der Ortlichkeit aufgefunden und so im neuen 
Grenzurkundenwerk ,dargestellt werden kann und 
daß.die Grenzbeschreibung so zu keinem Zweifel 
über den Verlauf der Staatsgrenze Anlaß gibt. 
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Die GöbGK hat jedoch bei der überprüfung des 
:in Rede stehenden Grenzabschnittes in den J ah
ren 1953 bis 1963 die Notwendigkeit festgestellt, 

a) in der Sektion II des Grenzabschnittes die 
bewegliche Staatsgrenze im Neualp- oder 
Griesbach zwischen den Grenzpunkten 
Nr. 316 und Nr. 317, soweit der Bach 
nicht mehr oder nur noch zeitweise wasser
fülhrend ist, durch eine trockene Grenze zu 
ersetzen, 

b) in der Sektion III die im Reichenbach ~er
laufende Staatsgrenze ab etwa 100 m ober
halb des Weisers zu Grenzpunkt Nr. 83 bis 
zu den beiden Weisern Zu Grenzpunkt 
Nr. 80 in die Mitte des regulierten Bach
bettes .zu verlegen, und 

c) im Mündungsgebiet der LeiJblach wegen der 
dort eingetretenen besonderen Verhältnisse 
(künstliche Veränderungen des Wasserlaufes 
durch Regulierung und Kiesentnahme) die 
Staatsgrenze neu festzulegen. 

Nicht ausgeschlossen ist es im übrigen, daß in 
diesem Grenzabschnitt inzwischen auch an ande
ren Stellen Verhältnisse eingetreten sind, die 
Knderungen im Grenzv.erlauf notwendig oder, 
zumin1dest zweckmäßig erscheinen lassen. 

Es wird daher im Art. 7 des vorliegenden 
Vertrages' ausdrückLich hervorgehoben, daß die 
der Grenzkommission eingeräumte Befugnis, 
Grenzänderungen vorzuschlagen, insbesondere 
für die Ausarbeitung eines neuen Grenzurkun
denwerkes für ,den Gr,enzabschnitt "Scheibelberg
Bodensee" gilt. 

Zu Art. 8: 

Dieser Artikel soll klarstellen, daß die Be
stimmungen des Stammvertrages auch für den 
Grenzabschnitt "Drei.eckmark-Dandlbachmün
dung" und für den Teilabschnitt Inn des Grenz
abschnittes "Scheibelberg-Bodensee" trotz' der 
Neuregelung des Grenzverlaufes urrberührt blei
ben. Dies gilt insbesondere ,für Art. 4 Abs. 3 
des genannten Vertrages, wonach Idie Staats
,grenze, soweit sie im Grenzabschnitt "Dreieck
mark-Dandlbachmündung"durch die Mitte eines 
Wasserlaufes hestimmt wird, dieser bei allmäh
lichen na türlichen Veränderungen .des Wasser
laufes folgt. Nach den Feststellungen der GöbGK 
sind die in ,diesen Abschnitten weiterhin grenz
bestimmenden Wass·erläuf.e so beschaffen, daß 
auch künftig mit a,llmählichen natürlichen Ver
änderungen ihres Laufes gerechnet wet1den muß. 
Im . Hinblick auf diese örtlichen Verhältnisse 
waren sich auch die beiden Expertendelegationen 
darüber einig, daß im gegenständlichen Grenz
abschnitt ,die Staatsgrenze in den Streck~n, in 
denen sie auch nach der neuen Grenzbeschreibung 
durch die Mitte eines Wasserlaufes bestimmt wird, 
weiterhin bew.eglich bleiben soll. 

Eine Knderung des Stammvertrag.es tritt nur 
insoweit ein, als <lie 'in seinem Art. 6 Abs. 1 
festgelegte Verpflichtung der Vertragsstaaten, die 

, Grenzgewässer nach Möglich~eit in ihrer bei In
krafttreten des Stammvertrages gegebenen Lage 
zu erhalten, bei den Gewässern, in die durch 
Art. 1 Ahs. 1 des vorliegenden Vertrages d,ie 
Staats grenze erst verlegt wird, naturgemäß auf 
den Zeitpunkt bezogen werden muß, in dein 
dieser Ergänzui1;gsvertrag in Kraft tritt. 

Zu Art. 9:' 

Art. 32 des Stammvertrages bestimmt, auf 
welche Weise Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung und die Anwendung jenes Vertrages 
beizulegen sind. Insbesondere ist die Bildung 
eines Schiedsgerichtes für Streitfälle vorgesehen, 
die nicht durch die Regierungen der beiden Ver
tragsstaaten beigelegt werden können. 

Diese Bestimmungen sollen auch angewendet 
werden, wenn über ,die Auslegung und die An
wendung des vorliegenden Vertrages Meinungs
verschiedenheiten entstehen. 

Zu Art. 10: 

Der gegenständliche Vertrag betrifft - mit 
Ausnahme seines Art. 7 - unmittelbar den 
Verlauf 'der österreichisch-deutschen Staatsgrenze 
im Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbach
mündung" und im Teilabschnitt Inn des Grenz
abschnittes "Scheibelberg-Bodensee" und den im 
erSl:genannten Grenzabschnitt vereinbarten Ge
bietsaustausch. Er muß daher für unkündbar 
erklärt werden, weil sonst im Falle seiner Kün
digung vor allem völlige Unklarheit und Unsi
cherheit über die weitere Anwendbarkeit der 
neuen GrenZ'dokumente und 'damit auch über 
den Verlauf der Staatsgrenze im gegenständ
lichen Grenz.abschnitt entstünden (v gl. auch die 
analo~en Bestimmungen im Art. 33 des Stamm
vertrages). Hingegen soll Art. 7, der die Befug
nis der Grenzkommission, Grenzänderungen vor
zuschlagen, enthält, ipso iure dann außer Kraft 
treten, wenn der die Bestellung und den Auf
gabenbereich der Grenzkommission r.egelnde 
Art. 19 des Stammvertrages außer Kraft tritt. 

Zu Art. 11: 

Der vorliegende Vertrag bewirkt durch seinen 
Art. 1 bestimmte, im Art. 2 und in der Anlage 4 
ausgewiesene Grenzänderui1;~en im Grenzab
schnitt "Dreieckmark-Dandlbachmün~ung" und 
in seinem Art. 4 eine KlarsteILung des Grenrz
v,erlaufes im Teilabschnitt Inn des Grenzabschnit
tes "Scheibelberg-Bodensee". Die damit in Wider
spruch stehen'den Bestimmungen älterer V,erträge 
müssen daher ihre Gültigkeit verlieren. Die bei
den hauptsächlich berührten Vereinbarungen, die 
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den Grenzverlauf im Grenzabschnitt "Dreieck- I Austausch und. dem Inkrafttreten des Vertrages 
mark-Dandlbachmündung" betreffen, sind m so reichlich bemessen, daß er und seine fünf 
demonstrativer Weise aufgezählt. Anlagen noch vor dem Inkrafttreten kundge-

Zu Art. 12: 

1. Art. 12 macht es möglich, den Geltungs
bereich des Vertrag,es in übereinstimmung mit 
den im Vier-Mächte-Abkommen vom 3. Sep
tember 1971 (Anlage IV) erwähnt,en "festgelegten 
Verfahren" auf die Westsektoren Berlins aus
zudehnen, nach denen auch bisher die Ausdeh
nung der Verträge zwischen be~den Parteien er
folgt ist. Der Begriff "Land Berlin" bezieht sich 
auf die Westsektoren Berlins. 

2. Die im Art. 12 vorgesehene dreimonatige 
Frist soll den Regierungen der Französischen 
RepubLik, des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten von Amerika eine Ein
spruchsmögEchkeit gegen die Ausd~hnung des 
Vertrages geben, wie es die "festgelegten Ver
fahren" (siehe obige Z. 1) vorsehen. 

3. Teil II B (Abs. 1) des Vier~Mächte-Abkom
mens vom 3. September 1971 lautet: "Les 
Gouvernements de la Republique frans;aise, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique 
declarent que les liens entre les secteurs occi
dentaux de Berlin et la Republique federal 
d'Allemagne seront maintenus et developpes, 
compte tenu de ce que ces secteurs continuent 
de ne pas &tre un element cOlliStitutif de la 
Republique fedkue d'AUemagne et de n'etre 
pas gouvernes par elle." 

. Zu Art. 13: 

Der Vertrag bedarf der Ratifikation (Abs. 1). 
Im Abs. 2 wurde der Zeitraum zwischen dem 

macht werden können. W,ie bereits im Allge
meinen Teil der Erläuterungen ausgeführt 
wurde, soll lediglich ·der V,ertragstext se1bst im 
Bundesgesetzblatt, die Anlagen 1 bis 5 (Grenz
urkundenwerk und Pläne) hingegen dadurch 
kundgemacht werden, daß sie bei bestimmten 
Behörden zur öffentlich·en Einsicht aufgelegt 
werden. 

IH. Vollziehungskosten 

Durch Art. 3 Abs. 2 des vorliegenden Ver
trages werden Gebietsteile mit einem Flächen
ausmaß von 'insgesamt 2 592 m 2 in das Eigentum 
der Bundesrepuhlik Deutschland übertragen. Hie
für sind nach dem Abs. 3 desselben Artikels die 
bisherigen Grundeig.entümer angemessen zu ent
schädigen. Bei Zugrundelegung eines Preises von 
maximal 15 S pro m2 hat der Bund insgesamt 
38 880 S an Entsch::hdigung an die bisherigen 
Grundeigentümer zu leisten. Weiters muß er 
nach dem Abs. 5 des .Art. 3 zu Au~gleich dafür, 
daß ein Gebietsteil mit dem Flächenausmaß von 
642 m2 nicht in das Eigentum der Bundesrepu
blik Deutschland übergeht und diese dadurch um 
642 m2 weniger Grundeigentum erwirbt als die 
Republik österreich (Art. 3 Ahs. 2 zweiter Satz), 
an die Bundesrepublik Deutschland 1 000 DM, 
das sind zum gegenwärtigen Kurs 7 230 S, zahlen. 

Im übrigen bringt die Vollziehung des vor
liegenden Staatsvertrages weder für den Bund 
noch für die von den v.ertraglich festgelegten 
Grenzänderungen betroffenen Länder Oberöster
reich und Tirol eine Vergrößerung des Personal
standes oder einen nennenswerten Sachaufwand 
mit sich. 
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